
 

 

Studienordnung   
  

Die Kurse umfassen: 

• Arbeit an den Grundlagen der Anthroposophie und der anthroposophischen Menschenkunde 

• künstlerisches Arbeiten 

• methodisch-didaktische Übungen zu einzelnen Unterrichtsgebieten 

Schwerpunkt der methodisch-didaktischen Übungen ist die Klassenlehrer*innenzeit (Klassen 1 - 8). Diese stellen die Grundlage 

der Waldorfpädagogik dar und sind für das Unterrichten in Unter- und Oberstufe gleichermaßen bedeutend. Die Ausbildung 

findet über 3 Jahres statt. Näheres regelt der Lehrplan der zu Ausbildungsbeginn vorliegt. 

 

Der Lehrplan beinhaltet: 

• Teilnahme an den wöchentlich stattfindenden Kursen und Wochenendveranstaltungen 

• Jeweils 3 Intensivtage in den hess. Herbst- und Osterferien 

• Mind. 3-wöchiges Praktikum im ersten Seminarjahr 

• Mind. 3-wöchiges Praktikum im zweiten Seminarjahr 

• Abschlussarbeit 

• Portfolioarbeit 

 

Zeiten: 
Die Kurse im 1. und 2. Jahr finden während der hessischen Schulzeit statt, dienstags von 17.00 – 20.00 Uhr und in der Regel 
einmal pro Monat am Wochenende, freitags von 17.00 - 20.00 Uhr und samstags von 12.00 – 20.00 Uhr. Die Kurse im 3. Jahr 
werden auf 6 Werktage über das Schuljahr verteilt organisiert. In allen drei Ausbildungsjahren werden jeweils 3 Intensivtage in 
den hessischen Herbst- und Osterferien stattfinden. Alle Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
Anwesenheit: 

Die Teilnahme an allen Kursen ist obligatorisch. Zum erfolgreichen Abschluss des Seminars wird eine Anwesenheit von 

mindestens 75% vorausgesetzt. Der/die Seminarist*in erhält bei Studienbeginn ein Studienbuch, in dem die Teilnahme an den 

einzelnen Kursen dokumentiert wird. 

 
Diplom: 

Mit Aushändigung des Diploms wird der erfolgreiche Abschluss bestätigt. Hierzu sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

Kontinuierliche Teilnahme an allen Kursen, Mindestanwesenheitsquote 75 % und alle unter Lehrplan aufgeführten Leistungen 
der Ausbildung, inkl. Vorlage eines schriftlichen Berichts (Praktikum 1) und Stundenprotokoll und Lehrprobe (Praktikum 2). 

 

Nach Absprache mit dem/der zuständigen Dozent*in können Leistungen (Abschlussarbeiten, Praktika, in Einzelfällen auch 

Kurse, wenn sie aus triftigen Gründen, wie z.B. Krankheit, nicht wahrgenommen werden konnten) nachgereicht werden.  

 

Praktikum 

Für das Praktikum gelten die landesüblichen Gesundheits- und Hygiene-Verordnungen der einzelnen Einrichtungen. 

Insbesondere das geltende Masernschutzgesetz für Berufstätige in Schulen, Kitas und Gemeinschaftseinrichtungen. 
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